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Brandschutzordnung 
 
 

für die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH 
 
 

Zweck: 
 
Diese Brandschutzordnung ist eine Geschäftsanweisung und legt Anweisungen und Regeln zur 
Brandverhütung, Brandbekämpfung und zum Verhalten bei Bränden, Unfällen oder sonstigen 
Notständen fest. Diese Brandschutzordnung wurde erstellt, um gesetzlichen Anforderungen aus 
Verkehrs-, Bau-, Brand- und Arbeitsschutzrecht zu entsprechen. Die Brandschutzordnung fasst 
Grundregeln zur Brandverhütung und der zu treffenden Selbsthilfemaßnahmen bei Bränden oder 
sonstigen Schadensereignissen zusammen. Sie informiert über Maßnahmen des vorbeugenden und 
abwehrenden Brandschutzes.  
Die Brandschutzordnung ist gemäß DIN 14096 gegliedert und richtet sich:  
• in Teil A an alle Personen auf dem Betriebsgelände der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH (FHG)  
• in Teil B an alle Personen, die sich nicht nur vorübergehend auf dem Betriebsgelände der FHG  
   aufhalten  
• in Teil C an alle Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben auf dem Betriebsgelände der FHG  
 
 
 

Geltungsbereich: 
 
Es ist jeder, der den Flughafen mit Luftfahrzeugen benutzt, ihn betritt oder befährt, den Vorschriften 
dieser Brandschutzordnung und den zu ihrer Durchführung ergehenden Weisungen des 
Flughafenunternehmers unterworfen. 
Behörden/Organisationen, Mieter und Konzessionäre der Flughafengesellschaft sind aufgrund der 
Mietverträge und der Flughafenbenutzungsordnung (FBO) verpflichtet, die Brandschutzordnung zu 
beachten und einzuhalten. 
Die Vorschriften dieser Brandschutzordnung und nach ihr erteilte Genehmigungen und/oder 
Erlaubnisse ersetzen nicht nach anderen Rechtsvorschriften erfolgte Genehmigungen und/oder 
Erlaubnisse. 
Brandschutzordnungen von Behörden/Organisationen, Mietern und Konzessionären der 
Flughafengesellschaft sind zulässig, sofern sie der Brandschutzordnung der FHG nicht widersprechen. 
Diese Brandschutzordnung wird in geeigneter Form publiziert.  
Sie ist insbesondere im Internet unter www.airport-pad.com sowie im Intranet des Flughafens 
aufrufbar.  
Bei brandschutzrelevanten Fragen wenden Sie sich bitte an den Brandschutzbeauftragten der FHG, 
Herrn Gerd Henke, Tel. 02955 – 77199.  
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Gültigkeit: 
 
Die Brandschutzordnung tritt am 01.08.2016 in Kraft und wird regelmäßig sowie bei Bedarf 
überarbeitet.  
 
Es ist ausschließlich die im Internet unter www.airport-pad.com sowie die im Intranet aufrufbare 
Version der Brandschutzordnung gültig! 
 
Die Änderungen werden im Aktualisierungsprotokoll dokumentiert. (Anlage 1) 
 
Bei einer kompletten Überarbeitung wird die Brandschutzordnung neu herausgegeben. 
 
Ältere Exemplare sind nicht mehr gültig und aus dem Verkehr zu ziehen. 
 
Die Kenntnisnahme ist von den Beschäftigten schriftlich zu bestätigen. 
 

 
 

Die Brandschutzordnung wurde im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle 
des Kreises Paderborn erstellt. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Erstellt/bearbeitet 
 Brandschutzbeauftragter 
 Name:    Hr. G. Henke 
  

  13.10.2016               
................................../..................................................................... 
Datum                          /                       Unterschrift 

 

 Freigegeben/in Kraft gesetzt: 
 Geschäftsleitung 
 Name:    Hr. Dr. Cezanne 
  

  13.10.2016                  
.................................../....................................................................... 
Datum                           /                              Unterschrift 
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Brandschutzordnung 
 

für die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH 
 
 
 
 
 
 

Teil A 
nach DIN 14096 

 
 

für alle Personen auf dem Betriebsgelände der  
Flughafen Paderborn/Lippstadt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
                                Muster Aushang 
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Bei Bränden und anderen Notständen gilt:  
 
 
A.1. Ruhe bewahren  
• Ruhe und Besonnenheit bewahren. Durch Panik gefährden Sie sich und andere.  
• Personen, die durch die Ereignisse übermäßig erregt sind, beruhigen, informieren und leiten.  
 
 
A.2. Brand melden  
• Druckknopfmelder auslösen oder  
• Feuerwehr alarmieren, über Notruf 112  
• Wo   brennt es?  
• Was   brennt?  
• Wie viele  Verletzte?  
• Wer   meldet?  
• Warten  auf Rückfragen, nicht auflegen    -    Die Leitstelle beendet das Gespräch.  
 
Wird über öffentliche Telefonnetze/Mobilfunknetze die Rufnummer 112 gewählt, läuft der Notruf 
bei der Leitstelle des Kreises Paderborn auf. Die Flughafenfeuerwehr wird in diesem Falle von dort 
alarmiert.  
 
 
A.3. In Sicherheit bringen  
• Gefährdete Personen verständigen / in Sicherheit bringen  
• Türen schließen  
• Gekennzeichneten Rettungswegen folgen  
• Keine Aufzüge benutzen - Erstickungsgefahr  
• Anweisungen der Feuerwehr befolgen  
 
 
A.4. Löschversuch unternehmen  
• Feuerlöscher betätigen  
• Wandhydranten bedienen 
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Brandschutzordnung 

 
für die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH 

 
 
 
 
 

Teil B 
nach DIN 14096 

 
 

für Personen, die sich nicht nur vorübergehend auf dem Gelände aufhalten 
 

 ohne besondere Brandschutzaufgaben 
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Brandschutzordnung Teil B 
 
Inhalt 
a  Einleitung 
b  Brandschutzordnung Teil A (Aushang) 
c  Brandverhütung 
d  Brand-und Rauchausbreitung 
e  Flucht-und Rettungswege 
f  Melde-und Löscheinrichtungen 
g  Verhalten im Brand-und Unfall 
h  Brand melden / Notruf 
i  Alarmsignale und Anweisungen 
j  Löschversuche unternehmen 
k  In Sicherheit bringen 
l  Besondere Brandschutzregeln 
 
 

Anlagen: Merkblätter zur Brandschutzordnung Teil B 
 

Anlage 1 Änderungsprotokoll 
 
Anlage 2  BSO - Aushang Teil A 
 
Anlage 3  Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten 
 
Anlage 4  Brandschutzmerkblatt - Elektrische Betriebsräume 
 
Anlage 5  Brandschutzmerkblatt - Vermeidung von Fehl- und Täuschungsalarmen der 

                   Brandmeldeanlage  
 

Anlage 6  Brandschutzmerkblatt - Gastronomiebereich 
 
Anlage 7  Brandschutzmerkblatt - Reinigungspersonal 
 
Anlage 8 Brandschutzmerkblatt - Ausstellungen, Promotion-Aktionen und  
      Veranstaltungen 
 
Anlage 9 Brandschutzmerkblatt - Flugzeughallen 
 
Anlage 10 Brandschutzmerkblatt - Fracht- und Warenannahme Halle 
 
Anlage 11  Brandschutzmerkblatt - Parkhäuser  
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a.  Einleitung 
 
Teil B (für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben) richtet sich an Personen, die sich nicht nur 
vorübergehend auf dem Flughafengelände aufhalten. Inhalt von Teil B der Brandschutzordnung sind 
die betrieblichen und organisatorischen Maßnahmen zur Brandverhütung und die Hinweise zum 
richtigen Verhalten im Gefahrenfall. 

 
Die Brandschutzordnung (BSO) ist eine verbindliche Anweisung. 
  
Verstöße gegen die Brandschutzordnung können dienst- und arbeitsrechtliche Konsequenzen nach 
sich ziehen. 
 
Die Verbindlichkeit dieser Brandschutzordnung erstreckt sich auch auf die Beschäftigten von Pächtern, 
Mietern, Fremdfirmen, Konzessionären usw., die ständig bzw. zeitweise auf dem Gelände des 
Flughafens tätig sind. 
Ihr räumlicher Geltungsbereich bezieht sich auf alle Gebäude, Einrichtungen, Freiflächen und sonstige 
Anlagen. 
Die Brandschutzordnung dient dem Zweck der vorbeugenden Brandverhütung sowie der Festlegung 
von Maßnahmen im Brandfall mit dem Ziel, Personen- und Sachschäden im Brandfall möglichst gering 
zu halten. 
Die Brandschutzordnung entbindet nicht von der Verpflichtung, sonstige Arbeitsvorschriften und 
allgemeine Regeln der Technik zu beachten und einzuhalten. 
Brandschutzordnungen von Behörden/Organisationen, Mietern und Konzessionären der 
Flughafengesellschaft sind zulässig, sofern sie der Brandschutzordnung der Flughafen 
Paderborn/Lippstadt GmbH nicht widersprechen. 
Vor erstmaliger Ausgabe des Flughafenausweises muss eine Brandschutzunterweisung durch den 
Brandschutzbeauftragten der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH erfolgen. 
Alle Beschäftigten sind zur Kenntnisnahme und Beachtung der vorliegenden Brandschutzordnung 
verpflichtet.  
 
Die Kenntnisnahme ist von den Beschäftigten schriftlich zu bestätigen und vom Vorgesetzten zu 
dokumentieren. 
 
Alle Mitarbeiter sind bei Indienststellung auf die Brandgefahren hinzuweisen und im Umgang mit 
Handfeuerlöschern einzuweisen (Brandschutzunterweisung). 
Diese Unterweisung ist jährlich zu wiederholen. 
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Brandverhütung 
 

Alle Beschäftigten sind verpflichtet, durch größte Vorsicht beim Umgang mit Wärme- und 
Energiequellen, bei Heißarbeiten sowie beim Umgang und bei der Lagerung von brennbaren oder 
leicht entzündlichen Stoffen zur Verhütung von Bränden beizutragen. 
 
 

                                                          
  
Der Umgang mit Feuer und offenem Licht im gesamten Bereich der Flugbetriebsflächen, in Gebäuden 
für die Fluggastabfertigung (Terminal), in den Frachthallen, in den Flugzeughallen, an allen 
Arbeitsplätzen, in Arbeitsstätten, Lagern und Versorgungseinrichtungen sowie in Archiven ist 
verboten. 
 

Ausgenommen sind: 
-  Werkstattbereiche, die durch ihre Bauweise hierfür vorgesehen sind 
   (z.B. KFZ Werkstatt, Schlosserei, Mechanische Werkstätten in den Hallen) 
-  Bereiche, die durch die Geschäftsleitung hierfür festgelegt sind. 
 

Im gesamten Bereich des Flughafens ist Rauchen grundsätzlich verboten. 
 

Bereiche, in denen das Rauchen ausdrücklich gestattet ist, sind besonders gekennzeichnet. 
Diese Bereiche sind durch die Geschäftsleitung festgelegt. 
 

Beleuchtung mit offenem Licht, z.B. Wachskerzen, Windlichter, auch an Adventskränzen oder 
Gestecke, sind nicht gestattet. 
 
 

Verwendung brennbarer Stoffe 
 

Entzündliche Flüssigkeiten, Druckgase und andere Gefahrstoffe dürfen außerhalb des unmittelbaren 
Umgangsbereichs (maximal die Menge des Tagesbedarfs) nur in den jeweils dafür vorgesehenen 
gekennzeichneten Gefahrstofflagerräumen aufbewahrt werden. 
Die Technische Richtlinie Gefahrstoffe (TRGS) 510 konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs 
Anforderungen der Gefahrstoffverordnung. 
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Geräte und Installationen 
 

Alle ortsveränderlichen Elektrogeräte sind vor Inbetriebnahme und danach in regelmäßigen 
Abständen durch eine Elektrofachkraft gemäß DGUV 3 zu überprüfen und zu kennzeichnen. Die 
Prüfungen sind zu dokumentieren und an den Geräten zu kennzeichnen. 
 
Das Mitbringen sowie die Nutzung ungeprüfter, eigener ortsveränderlicher Elektrogeräte  
(z.B. Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Koch- und Heizgeräte, Radios etc.) durch Beschäftigte und 
Besucher sind grundsätzlich untersagt. 
 
Fremdfirmen sind im Rahmen ihrer Beauftragung für den ordnungsgemäßen Zustand der mitgeführten 
Geräte eigenverantwortlich. 
 
Elektrische Geräte sind während des Betriebs ausreichend zu beaufsichtigen und nach Gebrauch 
auszuschalten; ggf. ist der Netzstecker zu ziehen. Geräte mit Heißanteil (z.B. Kaffeemaschinen oder 
Wasserkocher) sind auf nicht brennbare, ausreichend wärmebeständigen Unterlagen, wie z.B. 
Keramikfliese/Glasplatte, aufzustellen. 
 
Elektrische Geräte wie Kopierer oder Verkaufsautomaten dürfen in notwendigen Treppenräumen und 
Fluren nicht betrieben werden, gleiches gilt für Computerplätze. 
Bestehende elektrische Anlagen und ortsveränderliche Geräte sind entsprechend PrüfVO NRW 
(z.B. Sicherheitsbeleuchtung) regelmäßig zu überprüfen. 
 
Mängel und brandgefährliche Zustände an elektrischen Anlagen und Geräten sind sofort dem 
Vorgesetzten zu melden. Bei Schmorgeruch sind die betreffenden Geräte sofort vom Stromnetz zu 
trennen. 
 
Für defekte Geräte mit Mängeln (auch Geräte von Fremdfirmen) ist der Betrieb untersagt. 
 
 

Abfallsammlung 
 
Leicht entzündliche Abfälle wie Papier, Kartonagen, Folien, Reinigungstücher, Lappen usw. dürfen nur 
in den dafür vorgehaltenen Abfallbehältnissen entsorgt werden.  
In Lager- und Bürobereichen aufgestellte Abfalleimer sind mindestens einmal täglich zu entleeren. 
 
In Rettungswegen dürfen keine brennbaren Gegenstände abgestellt werden.  
Die Bereitstellung von Paletten, Kartonagen, Kisten und sonstigen Gegenständen darf nicht in 
Rettungswegen oder vor Notausgängen erfolgen. 
 
 

Feuergefährliche Arbeiten 
 
Die Ausführung von feuergefährlichen Arbeiten, insbesondere jegliche Heißarbeiten (Schweiß-, 
Schneid-, Löt- und Trennarbeiten) bedarf besonderer Vorsichtsmaßnahmen und einer schriftlichen 
Zustimmung in Form eines Erlaubnisscheins. 
Feuergefährliche Arbeiten dürfen erst nach Revision und Freigabe des/der Arbeitsortes/-stelle durch 
den Brandschutzbeauftragten oder in Abwesenheit durch die Flughafenfeuerwehr begonnen werden. 
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(Siehe Anlage 3 „Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten“) 
 
Der Erlaubnisschein ist rechtzeitig, mindestens 1 Arbeitstag, vor Arbeitsaufnahme bei dem 
Brandschutzbeauftragten unter der Tel. Nr. 02955-77-199, oder in dessen Abwesenheit bei der 
Flughafenfeuerwehr unter der Tel. Nr. 02955-77-186 mit allen nötigen Angaben zu beantragen. 
 
 

Brand- und Rauchausbreitung 
 
Brand- und Rauchabschnitte 
 
Die Gebäude sind in Brandabschnitte unterteilt, die mit Brandwänden und selbstschließenden 
Brandschutztüren voneinander getrennt sind. Räume mit besonderer Brandgefahr (Lagerräume, 
Technikräume, Werkstätten) sind mit feuerbeständigen Wänden und Decken sowie 
selbstschließenden, feuerhemmenden Brandschutztüren von anderen Bereichen getrennt. 
 
Leitungen aller Art dürfen durch raumabschließende Bauteile wie: 

- Wände und Decken mit Brandschutzanforderungen 
- Treppenraumwände 
- Wände notwendiger Flure 

nur hindurchgeführt werden, wenn eine Übertragung von Feuer und Rauch nicht zu befürchten ist. 
Die Wanddurchbrüche sind durch Brandschotts zu verschließen. 
 

Rauchabschlüsse / Feuerschutzabschlüsse 
 
Die rauchdichten Türen und die Feuerschutzabschlüsse im Betrieb sind mit automatischen 
Türschließern ausgestattet, welche sicherstellen, dass die Türen selbsttätig schließen. 
Bei diesen Türen ist darauf zu achten, dass im Schließbereich der Türflügel oder Tore keine 
Gegenstände, auch nicht kurzfristig, abgestellt werden und damit den automatischen und 
vollständigen Schließvorgang der Türen und Tore behindern können. 
 

Die rauchdichten Türen und Feuerschutzabschlüsse, die mit Rauchmelder gesteuerten 
Feststellanlagen offen gehalten werden, welche sicherstellen, dass die Türen beim Auftreten von 
Rauch oder Brandgasen selbsttätig schließen, dürfen auch nicht nur kurzfristig, am automatischen und 
vollständigen Schließen behindert werden. 
 

Soweit die Brandschutztüren nicht mit einer Rauchmelder gesteuerten Feststellanlage ausgerüstet 
sind, müssen diese stets sorgfältig geschlossen sein. Dementsprechend dürfen diese Türen zu keiner 
Zeit, auch nicht ausnahmsweise, mit Holzkeilen oder anderen Gegenständen offengehalten werden. 
 
 
 

                                                 



Brandschutzordnung 

 

Datei: BSO_PAD_G.He. Revision 00 von 10.2016/erstellt/Überarbeitet: Gerd Henke. Seite 12 von 47 
   

Rauchableitung 
 

Rauchabzugsvorrichtungen und/oder Fenster in Räumen, Fluren und Treppenräumen werden im 
Brandfall ausgelöst oder geöffnet, damit eingedrungener Brandrauch wirksam abgeführt werden kann. 
An den Auslösestellen der Rauchabzüge ist erkennbar, ob diese offen oder geschlossen sind.  
 

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen dürfen im Brandfall nur durch die Feuerwehr bedient werden. 
 
 
 

Flucht- und Rettungswege 
 
 
Die Kennzeichnung der Fluchtwege, Notausgänge, Notausstiege und Türen im Verlauf von 
Fluchtwegen muss entsprechend der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ 
erfolgen. 
 

                       
  Beispiel:       Flucht-und Rettungsweg           Rettungsfenster                    Notausstiegsfenster 

 
Zu-und Ausgänge, Durchfahrten, Durchgänge, Treppenräume und Verkehrswege, die bei einem Brand 
als erster und zweiter Rettungsweg vorgesehen sind, müssen jederzeit freigehalten werden. 
 
Die Flucht-und Rettungswege müssen stets in voller Breite frei von Hindernissen sein.  
Fenster, die als Notausgänge genutzt werden, dürfen nicht durch Gegenstände verstellt werden. 
 
Wird der 2. Rettungsweg über Geräte der Feuerwehr sichergestellt, erfolgt die Rettung über Drehleiter 
oder tragbare Leitern aus den speziell gekennzeichneten Räumen. 
 
In den als Flucht- und Rettungsweg gekennzeichneten Fluren und Treppenräumen dürfen keine 
Gegenstände aufgestellt werden, die den Flucht- und Rettungsweg einengen und eine Brandlast 
darstellen. Darunter fallen auch Tische, Stühle und Elektrogeräte etc. 
 
Je nach Lage, Ausdehnung und Art der Nutzung der Betriebsstätte ist ein Flucht- und Rettungsplan 
(nach DIN 23 601 / ASR A2.3) erforderlich. 
 
Die Kennzeichnung der Fluchtwege muss stets erkennbar sein und darf nicht demontiert, verstellt, 
verhängt oder abgedeckt werden. 
 
Werden unmittelbar am Verkehrsweg bewegliche Möblierungen, Geräte etc. angeordnet, sollte die 
freizuhaltende Lauffläche deutlich und dauerhaft am Boden markiert werden. 
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 Beispiel:         
 
Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen dürfen nicht verschlossen sein.  
Die Notausgänge müssen sich von innen ohne Hilfsmittel öffnen lassen. 
 
Einige Türen lassen sich durch die Betätigung des roten Knopfes (NOT AUF) an den Fluchttürterminals 
öffnen. Die Tür kann dann mit Drücker geöffnet werden. 
Feuerwehrzufahrten und gekennzeichnete Stellen für die Aufstellung von Rettungsgeräten durch die 
Feuerwehr sind stets freizuhalten. 
Auch ein kurzfristiges Abstellen von Fahrzeugen oder anderen Gegenständen ist in diesen Bereich nicht 
gestattet. 
 
 

Melde- und Löscheinrichtungen 
 
Da die technische Ausführung von Brandmeldeanlagen sehr unterschiedlich ist, sind pauschal folgende 
Angaben zu beachten: 
 
Brandmeldeanlagen haben die Aufgabe, einen Brand zu melden. Gebäude mit einer Brandmeldeanlage 
sind mindestens mit Druckknopfmeldern ausgestattet, die bei Bedarf durch Personen betätigt werden 
müssen. Ergänzend können an die Brandmeldeanlage auch automatische Brandmelder angeschlossen 
sein, die eine automatische Brandmeldung bewirken. (Siehe Anlage 5) 
 
Nach der Auslösung der Brandmeldeanlage ist in jedem Fall die Feuerwehr zusätzlich über Telefon 
zu verständigen. 
 
Von allen Telefonapparaten kann über Notruf 112 die Leitstelle der Feuerwehr erreicht werden. 
 

Absetzen eines Notrufes aus Aufzugkabine      
Sämtliche Sprechstellen in den Aufzügen der Betriebsgebäude sind direkt mit der Flughafenfeuerwehr 
verbunden. 
Durch Betätigen der Notruftaste oder Abheben des Notruftelefons in der Aufzugskabine wird 
automatisch eine Sprechverbindung mit der Flughafenfeuerwehr hergestellt. 
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Nachfolgende Angaben sind bei der Meldung über den Aufzugnotruf erforderlich. 
- Name des Melders 
- Gebäude 
- In welcher Etage steht der Aufzug 
- Sind verletzte Personen in der Aufzugskabine 

 
  

Aufzüge sind im Brandfall grundsätzlich nicht zu benutzen  
 
 

                                                 
 

 
 
Löscheinrichtungen 
 
Die vorhandenen Feuerlöscheinrichtungen und Feuerlöschgeräte stehen den Mitarbeitern zur 
Selbsthilfe (z.B. zum Löschen eines Entstehungsbrandes) zur Verfügung.  
 
Mit den Wandhydranten und Feuerlöschern können alle im Wirkungsbereich auftretenden 
Entstehungsbrände gelöscht werden.  
Im Bereich von Hochspannungsanlagen, brennbaren Flüssigkeiten, Fettbränden (z.B. Fritteuse) und 
Metallbränden darf der Wandhydrant mit dem Löschmittel Wasser nicht eingesetzt werden. 
 
Alle Brandschutzhelfer sind in der Handhabung von Feuerlöschern und Wandhydranten durch 
praktische Feuerlöschübungen jährlich zu unterweisen. 
 
Alle Beschäftigten des Betriebs haben die Pflicht, sich im Umfeld ihres Arbeitsplatzes über die 
Standorte der Feuermelder und Feuerlöscheinrichtungen und deren Handhabung zu informieren. 
 
Die Kennzeichnung der Brandschutzeinrichtungen muss entsprechend der ASR  A1.3 „Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung“ erfolgen. 
 

         
Beispiel:      Feuerlöscher    Wandhydrant     Löschdecke 
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Verhalten im Brandfall 
 
Bei einer akustischen Alarmierung durch die Brandmeldeanlage, Anweisung durch die Feuerwehr oder 
durch das Sicherheitspersonal ist der Gefahrenbereich bzw. das Gebäude unverzüglich zu verlassen.  
 
Im Brand- und Gefahrenfall gilt der Grundsatz:  
 

Ruhe bewahren 
 
Mitarbeiter im Gefahrenbereich sollen Ruhe und Besonnenheit bewahren. Unüberlegtes Handeln kann 
zu falschen Reaktionen führen. Weitere Personen im Gefahrenbereich über die Alarmierung 
informieren.  

Menschen retten 
 

Gefahrenbereich verlassen / Arbeitsbereich verlassen 
 

Rauch ist gefährlicher als Feuer 
 
 
 
 
Kann das Gebäude aufgrund einer Rauchentwicklung in den Fluren nicht verlassen werden, ist der 
Aufenthalt hinter geschlossenen Türen am sichersten. Machen Sie sich am Telefon (Notruf 112) oder 
am geöffneten Fenster bemerkbar. 
 
 
Verhalten bei Unfällen 
 

Bei Unfällen / Notfällen oder Schadensereignissen ist mit dem Notruf 112 die Feuerwehr zu 

alarmieren. 
 

- Unfälle z.B. Betriebsunfall, Bauunfall, Verkehrsunfall, auslaufender Treibstoff, Ölunfall 
- Medizinische Notfälle 
- Gefahrgutunfälle 
- Unfälle mit radioaktiven Stoffen 
- Sonstige Schadensereignisse 
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Muster Aushang 
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Brand melden 
 
Bei Ausbruch eines Brandes bzw. bei Wahrnehmung von Rauch oder Brandgeruch ist unverzüglich die 
Feuerwehr über den nächstgelegenen Feuermelder oder Notruf 112 zu alarmieren. 
 
Bedienung des Druckknopfmelders: 
 

                                                                                              
 

Nach dem Einschlagen der Scheibe den schwarzen Druckknopf tief drücken. 
Bei erfolgter Meldung leuchtet eine rote Leuchtdiode. 
 
 

Notruf absetzen   

                       
 
Jeder, auch der kleinste Brandfall, ist der Feuerwehr zu melden. Das gilt auch für bereits 
eigenverantwortlich gelöschte Brände. 
 

Über alle Telefone am Flughafen kann eine Meldung direkt über den Notruf 112 erfolgen. 
 

Eine Meldung sollte folgende Inhalte enthalten: 
 

Wer meldet? 
- Nennen Sie Ihren Namen 

 

Wo ist etwas passiert? 
- Genaue Angabe über Ort, Gebäude, Raumnummer, Ebene 

 

Was ist geschehen? 
- z.B. Brand, Unfall, etc. 

 

Wie viele Personen sind betroffen? 
- Anzahl der Verletzten, Art der Verletzung  

 

Warten Sie auf Rückfragen! 
- Grundsätzlich beendet die Leitstelle das Gespräch! 

 

Durch die Leitstelle wird automatisch die Polizei alarmiert. 
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Alarmsignale und Anweisungen beachten 
 
Um eine frühzeitige Alarmierung der Nutzer im Brandfall sicherzustellen, ist die Brandmeldeanlage mit 
akustischen Signalgebern (z.B. Sirene, Hupe) gekoppelt. Das Signal dieser Einrichtung unterscheidet 
sich von allgemein üblichen Umgebungsgeräuschen und ist in allen Bereichen deutlich wahrnehmbar. 
 
Grundsätzlich ist bei einer Alarmierung das Gebäude zu verlassen. 
 
 
Es bestehen drei Alarmierungsmöglichkeiten: 
 

- Individuelle Sprachdurchsagen durch die Feuerwehr 
 

- Alarmierung durch Alarmsirenen der Brandmeldeanlage 
 

- Alarmierung über die Lautsprecheranlage im Fluggastgebäude 
 

 

In Sicherheit bringen 
 
Beim Verlassen des Arbeitsbereiches und des Gebäudes sind die gekennzeichneten Fluchtwege zu 
nutzen. Benutzen Sie stets den schnellsten Weg ins Freie oder in einen gesicherten Bereich. 
 
Hilfsbedürftige Personen (Kinder, Behinderte, usw.) sowie Besucher müssen beim Verlassen des 
Gebäudes unterstützt werden. 
 

Aufzüge nicht benutzen    
 

Sammelplatz aufsuchen   
 

 
Alle unmittelbar gefährdeten Personen verlassen den Gefahrenbereich und bringen sich über die 
gekennzeichneten Rettungswege in Sicherheit (Selbstrettung). 
 
Das Betreten von Gebäuden / Gebäudebereichen darf nur nach Freigabe durch die Feuerwehr oder 
durch das Sicherheitspersonal erfolgen. 
 
Achten Sie auf Anweisungen der Feuerwehr! 
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Löschversuche unternehmen 
 
 
Nachdem die Brandmeldung an die Feuerwehr erfolgt ist und alle Personen aus dem unmittelbaren 
Gefahrenbereich verbracht und versorgt sind, können, soweit dies ohne Selbstgefährdung durch Feuer 
und giftigen Brandrauch noch möglich ist, eigene Löschversuche im Rahmen der Selbsthilfe 
unternommen werden. 

 
Die Brandbekämpfung erfolgt mit den vorhandenen Feuerlöscheinrichtungen (z.B. Feuerlöscher oder  
Wandhydranten). 
 
Die Ausstattung der Arbeitsstätten mit entsprechenden Feuerlöscheinrichtungen erfolgt nach  
ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“. 
 
Achtung: Bei Löschversuchen keine Selbstgefährdung eingehen! Brandrauch kann schnell zu tödlichen 
Vergiftungen führen. 
 
Die Menschenrettung hat immer Vorrang vor anderen Brandbekämpfungsmaßnahmen oder der 
Bergung von Sachgütern. 
 
Im Rahmen von Brandschutzunterweisungen durch den Brandschutzbeauftragten haben nach  
ASR A2.2 festgelegte Mitarbeiter den sicheren und effektiven Umgang mit diesen Selbsthilfemitteln zu 
erlernen. 
 

 
Brandherd immer "mit dem Wind" angreifen 

 

     
  Wenn möglich, mehrere Löscher gleichzeitig - nicht nacheinander - einsetzen. 
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Verhalten nach Bränden 
 

Brandspuren nicht beseitigen! Diese können zur Feststellung der Brandursache dienen. 
Die Feuerwehr ist über durchgeführte Maßnahmen zu informieren. 
Benutzte Feuerlöscher sind sofort der Flughafenfeuerwehr (Durchwahl 186) zu melden. 
 

Besondere Brandschutzregeln 
 

Feuerwehrzufahrten 
 

Feuerwehrzufahrten und Stellflächen für die Feuerwehr sind für Feuerlösch- und Rettungseinsätze 
jederzeit freizuhalten.  
 

Feuerwerk 
 

Die Verwendung und das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen 
des Flughafens sind verboten. 
Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern im Bereich vom Flughafen ist nur erlaubt, wenn der Abstand 
vom Abbrennort bis zur Flughafengrenze mindestens 1500 m beträgt und die Flughöhe von 100 m 
nicht überschritten wird. 
Ausnahmegenehmigungen von dieser Vorschrift können über das Luftfahrtbundesamt beantragt 
werden. 
 

Ausstellungen, Promotion-Aktionen und Veranstaltungen 
 

Bei Ausstellungen, Promotion-Aktionen und Veranstaltungen ist die Anlage 8 zu beachten.  
Diese ist im Internet unter www.airport-pad.com sowie im Intranet aufrufbar. 
 

Personenleitsysteme (z.B. Tensatoren) 
 

Abteilungen bzw. Bereiche, die mobile Personenleitsysteme (z.B. Tensatoren) im Terminal aufstellen, 
sind verantwortlich, dass die Flucht- und Rettungswege nicht beeinträchtigt werden. 
 

Befinden sich Tensatoren etc. in den Bereichen von Flucht-und Rettungswegen bzw. 
Notausgangstüren, ist zwingend darauf zu achten, dass diese im Gefahrenfall keine Behinderung 
darstellen. 
 

Mieter, Pächter und ansässige Firmen 
 

Jegliche bauliche Änderungen, das Anbringen oder Aufstellen von Automaten und Werbeschildern 
oder das Verändern (Erneuern) von Mobiliar ist vor der Umsetzung mit dem Non Aviation- und 
Infrastruktur Management sowie dem Brandschutzbeauftragten abzuklären. 
 

Die Brandschutztechnische Anforderungen an Inventar und Mobiliar, nicht brennbar bzw. 
mindestens schwer entflammbar, sind zu beachten. 
 

Der Einbau eigener Schlösser/Schließanlagen ist nur mit Zustimmung der Ausweisstelle zulässig! 
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Brandschutzordnung 
 

für die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH 
 
 
 
 
 

Teil C 
nach DIN 14096 

 
 

für Personen auf dem Betriebsgelände der  
Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH 

 
mit besonderen Brandschutzaufgaben 

 
 
 

Brandschutzordnung Teil C 
 
Inhalt 
 
a  Einleitung 
b  Brandverhütung 
c  Meldung und Alarmierungsablauf 
d  Sicherheitsmaßnahmen für Personen, Tiere, Umwelt und Sachwerte 
e  Löschmaßnahmen 
f  Vorbereitung für den Einsatz der Feuerwehr 
g  Nachsorge 
h  Anlagen 
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a   Einleitung 
 

Die Brandschutzordnung Teil C beschreibt die Aufgaben der Mittarbeiter, denen über ihre 
allgemeine Dienstpflicht hinaus von der Geschäftsleitung besondere Aufgaben im Brandschutz 
übertragen wurden. 
 
Sie gilt insbesondere für den Brandschutzbeauftragten, Evakuierungsbeauftragte und 
Selbsthilfekräfte als Dienstanweisung sowie als Leitfaden für die besonderen Aufgaben der 
Brandverhütung und zum richtigen Verhalten bei Bränden, Explosionen, Bombendrohungen 
und sonstigen Notsituationen. 

 

b   Brandverhütung 
 

Brandschutzbeauftragter 
 

 Der Brandschutzbeauftragte der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH ist verantwortlich für 
die Überwachung des Brandschutzes. 

 

 Der Brandschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die Einhaltung der genehmigten 
Brandschutznachweise (brandschutztechnische Anforderungen der 
Baugenehmigungsbescheide und der genehmigten Pläne)  

              und der sich daraus ergebenden betrieblichen Brandschutzanforderungen zu überwachen und  
              dem Betreiber festgestellte Mängel zu melden. 
 

 Der Brandschutzbeauftragte ist bei baulichen Veränderungen bereits in der Planungsphase mit 
einzubeziehen. 

  

 Die Aufgaben des Brandschutzbeauftragten sind schriftlich festgelegt: 
- Beratung beim vorbeugenden Brandschutz und Mitwirkung bei der Planung 
- die Vorsorgemaßnahmen zur Brandverhütung durch regelmäßige, wiederkehrende   
  Kontrollen in allen Betriebsbereichen zu überprüfen 
- Erstellen/Fortschreiben der Brandschutzordnung (Teile A-C) 
- Festlegen von abwehrenden Ersatzmaßnahmen bei Ausfall oder außer Betrieb setzen von 
  Brandschutzeinrichtungen 
- Brandschutzunterweisung 
 
Brandschutzhelfer 

 

 Die Brandschutzhelfer müssen jährlich mit 
- den Gefahrenstellen des Betriebs, 
- der Funktion und Handhabung der Handfeuerlöscher, Wandhydranten, Fluchthauben, der 
   Erste Hilfe-Ausrüstung und Brandschutzeinrichtungen vertraut gemacht werden. 

 

 In die Brandschutzunterweisung und Räumungsübungen sind auch Mitarbeiter von 
Fremdfirmen einzubeziehen. Die Termine für die Brandschutzunterweisung sind mit dem 
Brandschutzbeauftragten abzustimmen. 
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Brennbare Gegenstände/Materialien 
 

 Die Verwendung von Feuer und offenem Licht (z.B. Kerzen, Teelichter, Petroleumleuchten 
usw.) ist außer bei der Anwendung besonderer Betriebsverfahren im gesamten Betrieb 
verboten. Sofern die Betriebsleitung in bestimmten Bürobereichen das Verwenden von Kerzen 
ausnahmsweise duldet, muss darauf geachtet werden, dass diese auf einer nicht brennbaren 
Unterlage aufgestellt sind und nicht herunter- oder umfallen können. 

 

 Zu brennbaren Gegenständen, Akten, Vorhängen usw. ist ein Sicherheitsabstand von 
mindestens 0,4 m seitlich und > 1.00 m nach oben einzuhalten. Kerzen oder Leuchten dürfen 
nur unter ständiger Aufsicht brennen und müssen beim Verlassen des Raumes unbedingt 
gelöscht werden.  
 
Feuergefährliche Arbeiten 
 

 Feuergefährliche Arbeiten, Heißarbeiten wie z.B. Schweiß-, Schneidbrenn-, Löt- oder 
Flämmarbeiten, Trennschneiden, Auftau- und Trocknungsarbeiten mit offener Flamme, 
Strahlungswärme oder Heißluft dürfen nicht ohne vorher ordnungsgemäß eingeholten 
Erlaubnisschein begonnen und durchgeführt werden. 
Der Erlaubnisschein ist mindestens 1 Arbeitstag vor Beginn zu beantragen. 

 

 Bevor die Arbeiten begonnen werden dürfen, ist der Arbeitsbereich großflächig auf das 
Vorhandensein brennbarer Materialien, Gegenstände oder Baustoffe zu kontrollieren.  

 

 Vor Beginn der Arbeiten muss kontrolliert werden, ob mindestens ein Feuerlöscher nach  
               DIN EN 3 und ein gefüllter Wassereimer gemäß Arbeitsstättenrichtlinie (ASR A.2.2) (alternativ:   
               ein angeschlossener Wasserschlauch oder Wandhydrant) vorhanden ist. 

 

 Durch den Brandschutzbeauftragten bzw. der Flughafenfeuerwehr wird der jeweilige 
Arbeitsbereich vor Ausstellung des Erlaubnisscheines kontrolliert und die erforderlichen 
Maßnahmen festgelegt. 
 

 Den Anweisungen des Brandschutzbeauftragten und der Flughafenfeuerwehr ist Folge zu 
leisten. 

 

c   Sicherheitsmaßnahmen für Personen, Umwelt und Sachwerte 
 

 Die ausgebildeten Selbsthilfekräfte nehmen nach Ihrer Alarmierung bis zum Eintreffen der 
internen und externen Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alle 
Maßnahmen 

- zur Menschenrettung 
- um Personen in Sicherheit zu bringen 
- zur geordneten Gebäuderäumung und 
- zur Gefahrenbegrenzung (z.B. Energieabschaltung, Feuerlöschversuche, usw.) wahr, 
  sofern dabei eine wesentliche Selbstgefährdung ausgeschlossen werden kann. 
 

 Je nach Gefährdungslage ist eine unverzügliche und vollständige Gebäuderäumung 
durchzuführen. (Ausnahme Terminal – hier: geregelte Räumung nach Räumungsplan). 
Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung und Sachwertschutz. 
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 An der Sammelstelle werden von den hierfür eingeteilten Selbsthilfekräften, soweit 
feststellbar, fehlende Personen der Einsatzleitung mitgeteilt. An der Sammelstelle werden 
insbesondere fremde Personen betreut und es wird Erste Hilfe geleistet. 

 

 Nach dem Eintreffen der Feuerwehr übernimmt diese die Brandbekämpfung und sonstige 
Einsatzmaßnahmen. Die Evakuierung nicht unmittelbar gefährdeter Gebäude oder 
Gebäudeteile erfolgt nur auf Anweisung der Einsatzleitung. Allen Anweisungen der 
Einsatzleitung ist unverzüglich Folge zu leisten. 

 

d   Löschmaßnahmen 
 

 Nachdem die Brandmeldung an die Feuerwehr erfolgt ist, soweit dies ohne Selbstgefährdung 
durch Feuer und/oder Brandrauch noch möglich ist, soll mit den vorhandenen 
Handfeuerlöschern oder Wandhydranten der Entstehungsbrand bekämpft werden. 

 

 Praktische Übungen zum wirksamen Einsatz von Feuerlöschgeräten sind im Rahmen der 
Brandschutzunterweisung des Personals durch den Brandschutzbeauftragten alle 3 Jahre 
durchzuführen. 

 

e   Vorbereitung für den Einsatz der Feuerwehr 
 

 Für einen ungehinderten Einsatz der Feuerwehr müssen die Feuerwehrzufahrten sowie 
Aufstell- und Bewegungsflächen gekennzeichnet und freigehalten werden. Der Betriebs-, 
Besucher- oder Lieferverkehr darf die Zugänglichkeit für die Feuerwehr nicht behindern. 
Störende Fahrzeuge, Lagergüter oder sonstige Gegenstände sind unverzüglich zu entfernen. 

 

 Alle Hydranten für die Löschwasserversorgung müssen frei zugänglich sein. 
 

 Kraftfahrzeuge oder Gegenstände dürfen nicht auf Unterflurhydranten abgestellt werden. Im 
Winter sind die Unterflurhydranten eisfrei zu halten. 

 

 Die als Lotsen eingeteilten Personen erwarten die eintreffenden Einsatzkräfte und informieren 
diese über die Lage der Brandstelle, die gefährdeten Bereiche sowie eventuelle besondere 
Gefahrenquellen. 

 

 Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei dürfen nicht am Zugang behindert werden. 
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g   Nachsorge der Brandstelle 

 

 Die Brandstelle ist während und nach dem Einsatz durch Absperrungen an den Zugängen 
gegen das Betreten unbefugter Personen zu sichern. 

 

 Das Wiederbetreten der Brandstelle ist erst nach Freigabe durch die Einsatzleitung der 
Feuerwehr bzw. durch die Polizei zulässig. 

 

 Alle vom Brandrauch betroffenen Räume müssen gelüftet werden. 
 

 Das VDS Merkblatt 2357 „Brandschadensanierung“ regelt alle Maßnahmen und Tätigkeiten 
auf kalten Brandstellen, die zur Beseitigung der brandbedingten Belastungen erforderlich sind. 
Sie konkretisiert die TRGS „Sanierung und Arbeiten in kontaminierten Bereichen“ (TRGS 524) 
sowie die vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften herausgegebenen 
BGR 128 „Kontaminierte Bereiche“ für die Brandschadensanierung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brandschutzordnung 

 

Datei: BSO_PAD_G.He. Revision 00 von 10.2016/erstellt/Überarbeitet: Gerd Henke. Seite 26 von 47 
   

            Anlage 1 
 

Aktualisierungsprotokoll 
 
Diese  Brandschutzordnung wird durch Ergänzungen/Änderungen aktualisiert und erweitert.  
 
Wir empfehlen Ihnen, die Aktualisierungen entsprechend in Ihren evtl. ausgedruckten Exemplaren 
einzuordnen. Nur so bleiben der hohe Praxisnutzen und die Aktualität dieser Brandschutzordnung 
auf Dauer erhalten. Mit diesem Aktualisierungsprotokoll haben Sie eine Übersicht über den 
jeweiligen Stand der Brandschutzordnung. 
Die Änderungen im Text sind zur besseren Auffindbarkeit in blauer Schrift ausgeführt. 

 

 

Nr. Änderung   Geändert am Eingeordnet durch 
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          Anlage 2 
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             Anlage 3 
 

   Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten                               

 
 

 

Ausführende Firma 
Name / Adresse 
 
bei int. Mitarbeiter 
Name und Abteilung 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

 

Auftrag erteilt durch 
 

 
 
 

 

 
1 

 

--- 
 

1a 

 

Arbeitsort / -stelle 

 
------------------------------------
-- 
evtl. angrenzende Bereiche 
mit 
Brand- und 
Explosionsgefahr 

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
Räumliche Ausdehnung um die Arbeitsstelle: 
 
Umkreis um die Arbeitsstelle von       ______________m   /   
______________m 

 
2 

 

Arbeitsauftrag 
(z.B. Träger abtrennen, 
 schweißen etc.) 
Arbeitsverfahren 

 

                                                                                                        
Durchführender MA 
-------------------------------------------------------------------------     Name: 
 
-------------------------------------------------------------------------     ------------------
----------------- 

 
3 

 

Sicherheitsmaßnahmen 
bei Brandgefahr 
 
Beseitigen der Gefahr 

 

__  Entfernen beweglicher brennbarer Stoffe/Gegenstände 
       ggf. auch Staubablagerungen 
 
__  Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen, 
soweit sie 
       brennbare Stoffe abdecken, oder selbst brennbar sind 
 
__  Abdecken ortsfester brennbarer Stoffe 
      mit geeigneten Mitteln, ggf. anfeuchten 
 
__  Abdichten von Öffnungen zu benachbarten Bereichen 
      (z.B. Ritzen, Fugen, Mauerdurchbrüche etc.) 
 
__  Sonstiges   
_______________________________________ 

 

Ausgeführt 
 
 
 
---------------------
------------ 
Name 

 
 
 

 
---------------------
------------ 
Unterschrift 

 
3a 

 

Bereitstellen von 
Feuerlöschmitteln 

 

__  Handfeuerlöscher    Art: 
_______________________ 
 

__  Löschdecke 
 

__  Löschsand 
 

__  angeschlossener Wasserschlauch 
 

 

Ausgeführt 
 
---------------------
------------ 
Name 
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__  Feuerwehr in Bereitstellung ---------------------
------------ 
Unterschrift 

 
4 

 

Brandsicherheitswache, 
Überwachung der Arbeiten, 
Sicherheitsmaßnahmen 

 

__  während der Ausführung der Arbeiten 
 
__  nach Beendigung der Arbeiten, bis Uhrzeit                            

. 

  
Durchführender  
FM 
 
---------------------
------------ 
 Name 

 
5 

 

Sicherheitsmaßnahmen 
bei Explosionsgefahr 
 
Beseitigen der Gefahr 

 

__  Entfernen sämtlicher feuergefährlicher Stoffe 
 

__  Abdichten von ortsfesten Behältern, Apparaten 
oder 
       Rohrleitungen 
 

__  Messungen mit geeigneten Gasmeßgeräten 
 

__  Sonstiges   
__________________________________ 
 

Ausgeführt 
 
---------------------
------------ 
Name 

 
---------------------
------------ 
Unterschrift 

 
6 

 

Alarmierung 
 

 

Standort des nächstgelegenen 
 

            Feuermelders   
__________________________________________________ 
 

            Telefon             
__________________________________________________ 

                                       NOTRUF  112 
 

7 
 

Zeitliche Begrenzung  
 

 

Die Arbeiten sind betriebsbedingt um  ___________  Uhr einzustellen 

 

          Hinweis zu feuergefährliche Arbeiten 
 

Schweiß-, Brennschneid- und ähnliche Arbeiten, auch Trennschleifarbeiten, dürfen in jedem Einzelfall 
nur mit Genehmigung der Geschäftsführung oder deren Beauftragten (Brandschutzbeauftragter / 
Flughafenfeuerwehr) durchgeführt werden. 
Vor dem Ausstellen der Genehmigung ist sorgfältig zu prüfen, welche Brandgefahr an der vorgesehenen 
Arbeitsstelle und ihrer Umgebung vorhanden sind. Dieser Umkreis (etwa 10 m) ist von brennbaren 
Stoffen freizuhalten. Gefahr von Funkenflug, Spritzer und dergleichen beachten. 
Brennbare Stoffe, die nicht aus dem gefährdeten Umkreis entfernt werden können, wie fest eingebaute 
Teile, sind so zu schützen, dass sie nicht durch Flammen, Lichtbogen, Funken, Schweißperlen, 
Wärmestrahlung und/oder Wärmeleitung in Brand gesetzt werden können. Außer dem Schweißer und 
seinem Helfer muss ausreichendes Personal – mindestens eine mit der Brandbekämpfung vertraute 
Person – als Brandwache mit geeigneten Löschgeräten wie Feuerlöschern oder angeschlossenen 
Schläuchen (Wasser am Strahlrohr) an der Arbeitsstelle zur Verfügung stehen. 
Die Arbeitsstelle und ihre Umgebung (Nachbarräume sowie Räume über und unter der Arbeitsstelle) 
sind von der Brandwache 
- während der Arbeit, 
- über mehrere Stunden, 
- wiederholt nach Beendigung der Arbeit 
sorgfältig auf Glimmstellen, kleine Brandnester sowie verdächtige Erwärmung und verdächtigen 
Geruch zu prüfen. 



Brandschutzordnung 

 

Datei: BSO_PAD_G.He. Revision 00 von 10.2016/erstellt/Überarbeitet: Gerd Henke. Seite 30 von 47 
   

Die Schweißstelle und ihre Umgebung müssen ggf. nach Beendigung der Schweißarbeiten überwacht 
werden. Die Überwachung wird durch die Flughafenfeuerwehr übernommen und darf erst dann 
eingestellt werden, wenn keine verdächtige Erwärmung und kein verdächtiger Geruch mehr vorhanden 
ist. Im Zweifelsfall ist die Feuerwehr zu alarmieren. 
Kann die Brandgefahr im gefährdeten Umkreis um die Arbeitsstelle nicht vollständig beseitigt werden, 
dürfen die vorgenannten Arbeiten nicht ausgeführt werden. Es sind andere Arbeitsverfahren wie 
Schrauben, Flanschen, Bohren oder Sägen anzuwenden. 
Weitere Hinweise sind den „Richtlinien für den Brandschutz bei Schweiß-, Löt- und 
Trennschleifarbeiten“ (VdS 2008) zu entnehmen. 
 

 Neben den aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen sind die einschlägigen Sicherheitsvorschriften 
sowie die Flughafen – Brandschutzordnung zu beachten. 

 Der Arbeitsausführende hat den genehmigten Antrag an der Arbeitsstelle aufzubewahren und 
auf Verlangen vorzuzeigen. 

 

Im Brandfall: Brandbekämpfung einleiten und die Feuerwehr alarmieren! 
Druckknopfmelder oder Notruf 112 

Die Feuerwehr ist auch bei eigenständig gelöschtem Brand immer zu 
benachrichtigen. 

 
 

 

Telefonische Erreichbarkeiten 
während  der Arbeiten 
 

 
 

 

Ausführender Mittarbeiter  Tel. 
                                                         -----------------------------------------------------
--------------- 
 

Flughafenfeuerwehr  Tel.                 02955 – 77 186  
 

 

Bauabteilung   Tel.                             02955 – 77 242  /  - 142  /  - 259  
 

 

 

Ich bestätige hiermit, alle geforderten Auflagen einzuhalten, alle beteiligten Mitarbeiter entsprechend zu 
unterweisen und die Sicherheitsauflagen und Vorschriften zu überwachen. 
 

Verantwortlicher / Arbeitsausführender 
                                                                      Datum, Unterschrift 

                                                                                                ------------------------------------------------------------------------------
----------- 
 

Genehmigung wird erteilt 
                                               Name                                                   Datum                                      Uhrzeit                      Unterschrift 

                                               ----------------------------              --------------------             ------------                   --------------------
-----------                    
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             Anlage 4 

 

Brandschutzmerkblatt  
  

„Elektrische Betriebsräume“ 
 
 
Begriffsbestimmung 
  

 
Elektrische Betriebsräume im Sinne dieses Brandschutzmerkblattes sind begehbare Räume, in denen 
sich Energieversorgungs-, EDV-, MSR- oder Maschineneinrichtungen befinden. Elektrische 
Betriebsräume müssen nach den einschlägigen Richtlinien des Verbandes Deutscher Elektrotechniker 
(VDE) und über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauVO) errichtet und 
betrieben werden. 
 
Elektrische Betriebsräume in o.g. Sinne dienen zur Aufrechterhaltung des Betriebes und müssen im 
Brand- und Gefahrenfall möglichst lange vor einem Schadensereignis geschützt werden. 
 
Zur Sicherstellung dieser Anforderung ist nachfolgendes zu beachten: 
 
Allgemeine Brandschutzmaßnahmen 
 

 Es dürfen keine zusätzlichen Brandlasten in den Räumen vorhanden sein, d.h. 
 

 Kein Papier, Holz oder Verpackungsmaterial, Putzlappen, Schmierstoffe und brennbare 
Reinigungsmittel aufbewahren, Verschmutzungen sind zu vermeiden. Es ist eine regelmäßige 
Reinigung durchzuführen. Mobiliar in nicht ständig besetzten Betriebsräumen muss 
mindestens der Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102 Teil 1 entsprechen. 

 

 Elektrische Betriebsräume dürfen nicht als Aufenthalts- oder Lagerräume genutzt 
               werden. 
 

 In elektrischen Betriebsräumen herrscht generelles Rauchverbot. 
 

 Eine Materialbevorratung für kurzfristigen Bedarf ist nur in den dafür zugelassenen 
               Schränken gestattet. Durchführungen in Wänden und Decken (Kabel-, Leitungs- und 
               Rohrdurchführungen) müssen feuerbeständig verschlossen sein. 
 

 Anhäufungen von Kabeln und Leitungen sind zu vermeiden. 
 

 Schaltschranktüren und Abdeckungen von Betriebsmitteln müssen geschlossen sein. 
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                   Anlage 5 
 

Brandschutzmerkblatt  
 

Vermeidung von Fehl- und Täuschungsalarmen der 
Brandmeldeanlage 

 
Die Gebäude der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH werden zum Teil mit einer automatischen 
Brandmeldeanlage überwacht. 
 

Eine Falschmeldung, als Oberbegriff für Fehl- und Täuschungsalarme, die durch die 
Brandmeldeanlage und/oder Druckknopfmelder verursacht werden, haben ebenso ein 
Ausrücken der Feuerwehr als auch weitere Brandschutzmaßnahmen zur Folge und sind stets 
zu vermeiden. 
 

Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Herbeiführung von Fehl- oder Täuschungsalarmen werden die 
entstehenden Kosten für den Feuerwehreinsatz dem Verursacher in Rechnung gestellt. 
 

Zur Vermeidung von Falschalarmen sind folgende Punkte einzuhalten: 
 

 Das Rauchen unmittelbar unter den Brandmeldern ist untersagt 
 

 Einrichtungen zur Aufwärmung von Speisen (z.B. Mikrowelle, Herdplatte) dürfen 
ausschließlich bestimmungsgemäß und nur unter Personenaufsicht genutzt werden. 

 

 Eine Verschmutzung der Brandmelder ist zu vermeiden. Sichtbare grobe Verschmutzungen 
sind der Flughafenfeuerwehr (Durchwahl 186) zu melden. 

 

 Alle Arbeiten, die zu einer Auslösung der Brandmeldeanlage führen können, sind vor Beginn 
der Flughafenfeuerwehr (Durchwahl 186) mitzuteilen, um eine Revisionsschaltung des 
betroffenen Bereiches vornehmen zu können.  
Solche Arbeiten können sein: Staubentwickelnde Arbeiten, dampfbildende Arbeiten (Arbeiten 
mit Hochdruckreinigern), hitzeentwickelnde Arbeiten. 
Die Erfordernis der Genehmigung für feuergefährliche Arbeiten bleibt hiervon unberührt. 
 

 Die Leitungsverlegung im Nahbereich von Brandmeldern ist unzulässig. 
 

 Das Verändern von Brandmeldern, Druckknopfmeldern und allgemeinen Sicherheits-
einrichtungen in der Lage und Position, auch provisorische Maßnahmen, ist ohne Zustimmung 
des Brandschutzbeauftragten bzw. der Flughafenfeuerwehr nicht zulässig. 

 

 Das Verwenden von hitzeentwickelnden bzw. rauchentwickelnden Geräten, insbesondere 
Küchengeräten (Toastern, Herdplatten) ist unmittelbar unter Brandmeldern verboten. 

 

 Das Betätigen von Brandmelde- und Löscheinrichtungen ist nur in Gefahrsituationen erlaubt. 
 

 Zuwiderhandlungen werden nach § 145 StGB strafrechtlich verfolgt. 
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           Anlage 6 

 

Brandschutzmerkblatt 
 

Gastronomiebereich 
 
Dieses Brandschutzmerkblatt enthält zusätzliche Hinweise zu entsprechendem Verhalten im Brand-
und Gefahrenfall. 
 

Jegliche bauliche Änderung, das Anbringen oder Aufstellen von Automaten und Werbeschildern oder 
das Verändern des Mobiliars ist vorher dem Geschäftsbereich Non Aviation- und Infrastruktur 
Management sowie dem Brandschutzbeauftragten abzuklären. 
 

Die Gastronomieleitung hat dafür zu sorgen, dass alle ihre Mitarbeiter für den Brand- und Gefahrenfall 
unterwiesen werden. 
 

Für die Unterweisung hinsichtlich des Verhaltens im Brand- und Gefahrenfall kann die 
Brandschutzordnung der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH herangezogen werden. Bei Bedarf 
können zusätzliche Schulungen nach Absprache mit dem Brandschutzbeauftragten (Durchwahl 199) 
durchgeführt werden. 
 

Ziele der Unterweisung sind: 
 

 Jeder Mitarbeiter muss über die Standorte der Handfeuerlöscher in seinem Bereich informiert 
sein. 

 

 Jeder Mitarbeiter muss über das richtige Verhalten im Brand- und Gefahrenfall informiert sein 
und die Sammelstellen kennen. 

 

 Die Gastronomieleitung muss sich überzeugen, dass alle Mitarbeiter die Unterweisung 
verstanden haben. Alle Mitarbeiter sind entsprechend verständlich zu unterweisen. 

 

 Jeder Mitarbeiter muss informiert sein, wie Küchengeräte oder sonstige Geräte abzuschalten 
sind. 

 

 Offenes Feuer (z.B. das Abbrennen von Kerzen oder ähnlichem) ist nicht gestattet. 
 

 Das Rauchen ist nur in den ausgewiesenen Bereichen erlaubt. 
 

 Das Rauchen in Lagerräumen und Küchenräumen ist untersagt. 
 

 Die Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten und Gasen ist nur in geeigneten Räumen 
gestattet. 

 

 Brennendes Fett oder Speiseöl nie mit Wasser löschen! Hier sind geeignete Fettbrandlöscher 
zu verwenden. Der Umgang mit Handfeuerlöschern (Theorie und Praxis) kann nach Absprache 
mit dem Brandschutzbeauftragten geübt werden. 
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 Flure, Treppen und Ausgänge dürfen weder zugestellt noch mit Gegenständen eingeengt 
werden. 

 

 Abzugshauben und Lüftungsgeräte sind regelmäßig zu reinigen. 
 

 Das Reinigen von Küchen-, Arbeits- und/oder Lagerräumen mit dampf- oder wärmebildenden 
Geräten darf nicht in dem Bereich von automatischen Brandmeldern erfolgen. Erhöhte 
Falschmeldungsgefahr der Brandmeldeanlage! (siehe Merkblatt zur Vermeidung von Fehl-und 
Täuschungsalarmen, Anlage 5) 

 

 Küchengeräte und sonstige Geräte sind nach Arbeitsschluss abzuschalten. 
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            Anlage 7 

 

Brandschutzmerkblatt 
 

für das Reinigungspersonal 
 
Die Reinigungsfirmen haben die Brandschutzordnung einzuhalten. 
Die Mitarbeiter sind entsprechend durch ihre Vorgesetzten zu unterweisen. Die Vorgesetzten müssen 
sicher sein, dass alle Mitarbeiter die Inhalte der Brandschutzordnung und der Brandschutzmerkblätter 
verstanden haben. 
 

In allen Gebäuden sind zusätzlich folgende Brandschutzmaßnahmen einzuhalten: 
 

 Das Reinigen mit dampfbildenden Geräten und Maschinen unmittelbar unter Brandmeldern 
birgt die Gefahr der Auslösung von Täuschungsalarmen. 

 

 Eine Staubaufwirbelung bei Reinigungsarbeiten unmittelbar unter Brandmeldern ist zu 
vermeiden. 

 

 Ist ein Reinigen mit einem dampfbildenden Gerät oder Maschine zwingend unter einem 
Brandmelder erforderlich, so ist die Flughafenfeuerwehr (Durchwahl 186) vor Beginn der 
Arbeiten zu informieren. Es ist eine Revisionsschaltung der BMA des betroffenen Bereiches 
vornehmen zu lassen. 

 

 Weitere Maßnahmen bezüglich der Brandmeldeanlage (siehe Merkblatt zur Vermeidung von 
Fehl-und Täuschungsalarmen, Anlage 5) sind zu beachten. 

 

 Die Außerbetriebnahme von Brandschutztüren (verkeilen, festbinden etc.) ist verboten. 
 

 Nach der Reinigung eines Raumes außerhalb der Betriebszeiten sind alle Fenster und Türen zu 
schließen, das Licht ist auszuschalten. 

 

 Anhäufungen von Müll sind grundsätzlich zu vermeiden und bei Auffinden zu entsorgen. 
Abfälle müssen umgehend entsorgt werden. Die Zwischenlagerung von Abfällen in 
Lagerräumen ist verboten. 

 

 Die Lagerung von Reinigungsmitteln, Geräten, Handtüchern, Toilettenpapier usw. ist nur in 
hierfür ausgewiesenen Lagerräumen zulässig. Die Zwischenlagerung in anderen Räumen, 
Treppenräumen oder Toilettenkabinen ist verboten. 

 

 Das Abstellen von Reinigungsgeräten und anderen Gegenständen ist in Flucht- und 
Rettungswegen (auch für kurze Zeit) verboten. 

 

 Die Nutzung des Putzmittellagerraumes als Aufenthaltsraum ist verboten. 
 

 Reinigungsgeräte und Maschinen, die mit Akkumulatoren (Batteriebetrieb) angetrieben 
werden, dürfen nur in geeigneten Räumen untergestellt und aufgeladen werden 

 

 In allen Putzmittellagerräumen besteht Rauchverbot. 
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         Anlage 8 
 

Brandschutzmerkblatt 
 

Ausstellungen, Promotion-Aktionen und Veranstaltungen 
 
Dieses Merkblatt  enthält weiterführende Regeln für die Planung und Durchführung von 
Veranstaltungen in Gebäuden und auf dem Gelände der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH. 
 
Der Brandschutzbeauftragte ist in die Planung von Veranstaltungen von Beginn an mit einzubeziehen,  
er unterstützt in beratender Funktion.  
Dies gilt auch für Veranstaltungen, die nicht durch die FHG geplant und durchgeführt werden. 
 
Der Veranstaltungsort ist bei mehr als 200 zu erwartenden Personen entsprechend der 
Versammlungsstättenverordnung auszulegen. 
 
Für Planungs- und Vorlagezwecke sind, soweit erforderlich, zu erstellen: 

•  Brandschutzkonzept 
•  Sicherheitskonzept 
•  Ablaufplan inklusive Auf- und Abbauzeiten 
•  Aufbauplan 
•  Bestuhlungs- und Rettungswegplan 
•  Liste der Verantwortlichen (Ablauf, Technik, Ordnungsdienst usw.) mit 24h Erreichbarkeiten 

 
• In Zusammenarbeit mit dem Infrastruktur Management ist bei Notwendigkeit eine temporäre 

Nutzungsänderung bei der Bauaufsichtsbehörde zu beantragen. 
 

• Notwendige Brandsicherheitswachen werden nach Absprache mit dem 
Brandschutzbeauftragten durch die öffentliche Feuerwehr und / oder Flughafenfeuerwehr  
gestellt. 

 
• Notwendige, zusätzliche Löschgeräte wie Handfeuerlöscher usw. sind vom Veranstalter zu 

stellen. 
 

• Feuergefährliche Handlungen (Feuershow, Pyrotechnik, Schweißen usw.) sind ohne 
Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten verboten. 

 
• Geräte, die mit brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen betrieben werden, sind während der 

Veranstaltung in Räumen generell verboten. Dies gilt in gleichem Maße für Kerzen und 
Windlichter. 

 
• Alle bei der Veranstaltung eingesetzten Mitarbeiter sind entsprechend der 

Brandschutzordnung unter Berücksichtigung des gesonderten Brandschutzkonzeptes zu 
unterweisen. Die Unterweisung muss dokumentiert werden. 
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• Flucht- und Rettungswege dürfen nicht eingeengt oder blockiert werden. 

 

• Frei im Raum hängende Objekte müssen so aufgehängt sein, dass an allen Stellen eine lichte 
Durchgangshöhe von 3 Metern gewährleistet ist. 

 

• Präsentierte Objekte müssen in den wesentlichen Teilen aus nicht brennbarem Material 
bestehen. Wo dies nicht möglich ist, sind die Objekte so zu behandeln, dass sie der Brandklasse 
B1 (schwer entflammbar) entsprechen. Dies ist durch Zeugnisse nachzuweisen. Zusätzliche 
Konstruktionen und Gegenstände (Unterbauten, Traversen, Vitrinen usw.) müssen in den 
wesentlichen Teilen aus nicht brennbarem Material (Baustoffklasse A/A1) bestehen. Die 
Haltevorrichtungen von hängenden Objekten müssen aus nicht brennbarem Material 
(Baustoffklasse A/A1) bestehen. 

 

• Die Wirksamkeit von Brandmelde- und Löscheinrichtungen darf durch Präsentationen nicht 
eingeschränkt werden. 

 

• Die ausgestellten Objekte müssen so gestaltet sein, dass das Einbringen von Müll und 
brennbaren Stoffen nicht möglich ist. 

 

• Elektrische Betriebsmittel müssen den anerkannten Regeln der Technik entsprechend 
errichtet und betrieben werden. Die Betriebsmittel sind einer regelmäßigen Prüfung gemäß 
DGUV 3 zu unterziehen. Die Prüfung ist durch eine Prüfplakette auf den jeweiligen 
Betriebsmitteln zu kennzeichnen.  
 

• Vor der Inbetriebnahme elektrischer Installationen müssen diese durch die zuständige 
verantwortliche Elektrofachkraft der FHG abgenommen werden. 

 

• Die Beleuchtung ist so zu installieren, dass eine erhöhte Wärmeentwicklung in der Nähe von 
Brandmeldern ausgeschlossen ist. 

 

• Bei ausgestellten Kraftfahrzeugen ist der Tankinhalt auf eine Restmenge von maximal 2 Litern 
zu begrenzen. Der Kraftstofftank ist nach Aufstellen des Fahrzeuges mit Stickstoff zu fluten.  
Alternativ ist der Kraftstofftank auszubauen. 
Batterien sind für die Zeit der Präsentation zu entfernen. 
Die Ausstellung von Fahrzeugen ist dem Brandschutzbeauftragten rechtzeitig mitzuteilen. 
Die Aufstellung wird von ihm oder der Flughafenfeuerwehr überwacht. 

 

• Ist bei der Installation von Präsentationen in Gebäuden mit einer erhöhten Staub- oder 
Wärmeentwicklung zu rechnen, so ist dieses der Flughafenfeuerwehr (Durchwahl 186) 
mitzuteilen, um eine Revisionsschaltung des betroffenen Bereiches der BMA vornehmen zu 
können. 

 

• Die Entsorgung von Abfällen ist so zu gestalten, dass die Brandgefahr durch Selbstentzündung 
und Brandstiftung ausgeschlossen werden kann. 
 

• Sicherheitsabstände von Verkaufsständen, Zelten und Verkaufsbuden zu Gebäuden sind je 
nach Typ wie nachfolgend aufgeführt einzuhalten. 
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Typ A 
 
Stände mit geringen Brandlasten 
 
Zum Beispiel: 
- Zelte in Form von Pavillons 
- Marktschirme 
- Tische 
 
 

       
 Beispielfotos 

 
 
 Einzuhaltende Auflagen: 
 

1. Eine Abstandsfläche zu Gebäuden ist nur dann nicht erforderlich, wenn am Ende eines 
jeden Veranstaltungstages der Stand abgebaut wird, so dass Brandlasten nicht 
unbeaufsichtigt sind. 
Ansonsten ist eine Abstandsfläche von 3 m einzuhalten. 

 

2. Offene Feuerstellen sind unzulässig. 
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Typ B 
 

Geschlossene Zelte oder Stände mit B1 Außenhaut  
(schwerentflammbar nach DIN 4102) 
Diese Angabe ist über den Hersteller zu erfragen. 

 
 

Zum Beispiel: 
- Kleinzelte bis 75 qm 
- Stände mit dreiseitig geschlossener Außenhaut 
- Getränkestände 

 

      
 Beispielfotos 

 
 

Einzuhaltende Auflagen: 
 

1. Die Zelte müssen zu Häuserfronten einen Abstand von mindestens 1 m aufweisen. 
 

2. Am Ende eines jeden Veranstaltungstages sind die Brandlasten zu entfernen. 
 

3. Trennung der Stromzufuhr in den Nachtstunden 
 

4. Offene Feuerstellen sind unzulässig. 
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Typ C 
 

Stände aus überwiegend brennbaren Baustoffen 
 
  

Zum Beispiel: 
- Stände mit Holzkonstruktion  
- Stände und Zelte deren Außenhaut keine Brandschutzqualität besitzt 
 

      
 Beispielfotos 

 
 

Einzuhaltende Auflagen: 
 

1. Die Stände und Zelte müssen zu Häuserfronten einen Abstand von mindestens 3 m 
aufweisen. 

 
2. Im Stand ist zur Bekämpfung von Entstehungsbränden  gem. Unfallverhütungsvorschrift   

BGR 133 i.V.m.  Arbeitsstättenrichtlinie ein geeigneter Handfeuerlöscher für die 
Brandklassen A- B-C nach DIN EN 3 mit mindestens 10 Löschmitteleinheiten (LE)  leicht 
zugänglich vorzuhalten. 

 
3. Trennung der Stromzufuhr in den Nachtstunden. 

 

4. Offene Feuerstellen sind unzulässig. 
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Typ D 

 

Stände und Zelte mit Verwendung von offenen Feuerstellen und 
gasbetriebenen Kochstellen 

 
Zum Beispiel: 
- Imbisswagen  
- Glühweinstände 
- Kohlefeuer 

 

  
Beispielfotos 

 
Einzuhaltende Auflagen: 

 

1.   Die Stände und Zelte müssen zu Häuserfronten einen Abstand von mindestens 5 m  
      aufweisen. 

 

2.   Im Stand ist zur Bekämpfung von Entstehungsbränden  gem. Unfallverhütungsvorschrift 
      BGR 133 i.V.m.  Arbeitsstättenrichtlinie ein geeigneter Handfeuerlöscher für die  
      Brandklassen A- B-C nach DIN EN 3 mit mindestens 10 Löschmitteleinheiten (LE)  leicht  
      zugänglich vorzuhalten. 

 

3.   Bei der Verwendung von Fritteusen oder ähnlichen Geräten, die mit Speiseöl oder  
      Speisefett arbeiten, ist zusätzlich ein Fettbrandlöscher gem. BGR 111 Arbeiten in  
      Küchenbetrieben nach DIN EN 3 mit mindestens 6 kg bzw. 6 Liter Löschmittel- Füllmenge  

                    leicht zugänglich vorzuhalten. 
 

4.    Betrieb von Geräten mit Flüssiggas 
                     Die Flüssiggasversorgung und Verbrauchseinrichtungen sind nach den Technischen  
                     Regeln Druckgase -TGR 280, den Technischen Regel Flüssiggas – TRF 1996 – und der  
                     Arbeitssicherheitsinformationen (ASI) der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und  
                     Gaststätten, 8.04/07 „Sichere Verwendung von Flüssiggas in ortsveränderlichen  
                     Betriebsstätten“  zu errichten und zu betreiben. Im Einzelfall kann vor Inbetriebnahme  
                     eine Sachkundigen Prüfbescheinigung verlangt werden. Die Prüfbescheinigung ist am  
                     Betriebsort aufzubewahren. 
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                  Anlage 9 
 

Brandschutzmerkblatt   
 

Flugzeugabstellhallen / Runddrehhallen  
 
Diese Ergänzung zur Brandschutzordnung der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH enthält 
besondere Regelungen bezüglich einzuhaltender Maßnahmen des Brandschutzkonzeptes sowie 
Verhaltensregeln für die Flugzeughallen. 
 

• Die in den Flugzeughallen beschäftigten Mitarbeiter sind durch ihre Vorgesetzten zu 
unterweisen. Für die Unterweisung in den entsprechenden Maßnahmen und Verhalten im 
Brand- und Gefahrenfall kann die Brandschutzordnung der Flughafen Paderborn/Lippstadt 
GmbH herangezogen werden. 

 
• Jeder Beschäftigte muss im Brand- und Gefahrenfall über entsprechende Arbeitsanweisungen 

informiert sein, die genau wiedergeben müssen, welche Maschinen und Geräte wie 
abzuschalten sind. 
 

• Ist es erforderlich brennbare Flüssigkeiten, Schmierstoffe oder Öle in der Nähe der LFZ zu 
lagern, sind diese in einem zugelassenen Gefahrenstoff-Schrank Typ VBF.196.60 (DIN EN 14470 
Teil 1) zu lagern.  

 
• Die Lagerung von Abfallstoffe stellt eine nicht unerhebliche Brandgefahr dar.  

               Abfallstoffe dürfen daher nur in den dafür vorgesehenen Behältern aufbewahrt werden. 
 

• In den Flugzeughallen herrscht generelles Rauchverbot. 
 

• Leicht entflammbare Dekorationen, Einrichtungen etc. sind grundsätzlich in allen Bereichen 
der Flugzeughallen unzulässig. 

 
• Leere Kraftstoff- und Schmierstoffbehälter sowie leere Hochdruckbehälter für gefährliche 

Stoffe dürfen nicht in Hallen und Werkstätten gelagert werden. Diese sind unverzüglich zu 
entsorgen. 

 
• Die Lagerung wassergefährdender Stoffe ist der Flughafenfeuerwehr mitzuteilen. 

 
• Alle neu zu installierenden Leitungen in notwendigen Fluren, die als Flucht- und Rettungsweg 

dienen, sind feuerhemmend vom Rettungsweg abzutrennen. 
 

• Zugänge müssen ständig freigehalten werden und jederzeit für die Feuerwehr zugänglich sein. 
 

 Der Platz direkt vor den Hallentoren ist als Bewegungsfläche für die Feuerwehr freizuhalten. 
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 Ist Kraftstoff übergeflossen oder verschüttet worden, ist unverzüglich die 
Sicherheitszentrale/VZ unter der Durchwahl 230 zu verständigen. 

 

 Luftfahrzeuge dürfen nicht in einer Halle oder einem anderen geschlossenen Raum be- oder 
enttankt werden. Die entsprechend zugewiesenen Plätze sind zu nutzen. 

 

 Muss ein Luftfahrzeug aus zwingenden Gründen ausnahmsweise in der Halle enttankt werden, 
ist dies nur unter Aufsicht der Flughafenfeuerwehr zulässig. 
 

 Das Starten bzw. der Betrieb von Triebwerken jeglicher Art ist verboten. 
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       Anlage 10 
 

Brandschutzmerkblatt 
 

 Frachtgebäude / Frachtlager / Warenannahme 
 

Diese Ergänzung zur Brandschutzordnung der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH enthält 
besondere Regelungen bezüglich einzuhaltender Maßnahmen des Brandschutzkonzeptes sowie 
Verhaltensregeln für Frachtgebäude und Lagerbereiche. 
 

 Alle Mitarbeiter sind durch ihre Vorgesetzten zu unterweisen. Für die Unterweisung in den 
entsprechenden Maßnahmen und Verhalten im Brand- und Gefahrenfall kann die 
Brandschutzordnung der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH herangezogen werden. 
 

 Jeder Mitarbeiter muss im Brand- und Gefahrenfall über entsprechende Arbeitsanweisungen 
informiert sein, die genau wiedergeben müssen, welche Maschinen und Geräte wie 
abzuschalten sind. 
 

 Leicht entflammbare Dekorationen, Einrichtungen, etc. sind grundsätzlich in allen Bereichen 
unzulässig. 

 

 Die Lagerung fester Abfallstoffe stellt eine nicht unerhebliche Brandgefahr dar. Feste 
Abfallstoffe dürfen daher nicht in Gebäuden aufbewahrt werden. 
 

 Leere Kraftstoff- und Schmierstofffässer sowie leere Hochdruckbehälter für gefährliche Stoffe 
dürfen nicht in Gebäuden gelagert werden. 
 

 Gefahrgüter dürfen nur in hierfür festgelegten Bereichen gelagert bzw. abgestellt werden. 
 

 Jede Lagerung von Gefahrgütern ist der Flughafenfeuerwehr mitzuteilen. 
 

 In dem Frachtgebäude herrscht generelles Rauchverbot. 
 

 Bei der Lagerung ist ein Sicherheitsabstand unterhalb der Heizungsanlage von 2m einzuhalten. 
 

 Die Lagerung von Holzpaletten ist so gering wie möglich zu halten. Der Stapel darf eine 
Lagerhöhe von 3 m nicht überschreiten. 
 

 Türen und Zugänge müssen ständig freigehalten werden und jederzeit für die Feuerwehr im 
Einsatz zugänglich sein. 
 

 Jeder Lagerraum mit einer Fläche von mehr als 200 m² muss mindestens zwei Ausgänge haben. 
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 Türen, die als Notausgänge genutzt werden, sind entsprechend beschildert. 
 

 Die Kennzeichnung der Fluchtwege muss stets erkennbar sein und darf nicht verstellt, 
verhängt oder abgedeckt werden. 
 

 Ist Kraftstoff übergeflossen oder verschüttet worden, ist unverzüglich die 
Sicherheitszentrale/VZ  (Tel. 230) zu alarmieren. 
 

 Die Freisetzung von sonstigen gefährlichen Stoffen ist in jedem Fall unverzüglich der 
Feuerwehr (Tel.  112)  zu melden. 
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       Anlage 11 
 

Brandschutzmerkblatt 
 

Parkhäuser 
 
Diese Ergänzung zur Brandschutzordnung Teil B der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH enthält 
besondere Regelungen bezüglich einzuhaltender Maßnahmen des Brandschutzkonzeptes sowie 
Verhaltensregeln für die Autovermietungen. 
 

 Verkleidungen und Dämmschichten an Wänden und Decken müssen aus nicht brennbaren 
Baustoffen bestehen, für Bodenbeläge sind mindestens schwer entflammbare Baustoffe 
erforderlich. 

 

 Das Rauchen und das Verwenden von offenem Feuer und offenem Licht sind verboten. 
 

 Innerhalb abgeschlossener Mietbereiche entscheidet der Mieter im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften unter Beachtung der Brandschutzvorschriften über eventuelle Rauchverbote. 
 

 Notwendige Treppenräume sind frei von Brandlast zu halten. 
 

 Alle notwendigen Flure sind frei von Brandlasten zu halten. 
 

 Die Lagerung bzw. das Abstellen von Brandlasten im Bereich der Fahrzeug-Abstellflächen ist 
unzulässig. 
 

 Erforderliche brennbare Flüssigkeiten sind in einem zugelassenen Gefahrenstoff- Schrank Typ 
VBF.196.60 (DIN EN 14470 Teil 1) zu lagern. 
 

 Die Lagermengen von brennbaren und wassergefährdenden Stoffen sind mit dem 
Brandschutzbeauftragten der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH abzustimmen. 
 

 Ein Verkeilen der Türen oder Tore bzw. ein Feststellen (z.B. mit Papierkörben etc.) ist 
grundsätzlich unzulässig. Die Türen und Tore sind von Hindernissen freizuhalten. Im Bereich 
der Tore ist beidseitig ein freizuhaltender Bereich von jeweils 30 cm dauerhaft zu markieren. 
 

 Insgesamt stehen im Objekt derzeit drei notwendige Treppen zur Verfügung. 
 

 Türen und der Verlauf der Rettungswege müssen gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung 
richtet sich nach der Arbeitsstättenrichtlinie (ASR A1.3) „Sicherheitszeichen und 
Gesundheitsschutz“. 
 

 In Großgaragen müssen die zu den notwendigen Treppen oder zu den Ausgängen ins Freie 
führende Wege gekennzeichnet sein. 
 



Brandschutzordnung 

 

Datei: BSO_PAD_G.He. Revision 00 von 10.2016/erstellt/Überarbeitet: Gerd Henke. Seite 47 von 47 
   

 Fluchtwege und Notausgänge müssen jederzeit freigehalten werden. Auch ein kurzfristiges 
Abstellen von Gepäckwägen ist verboten. 
 

 Das Gebäude ist flächendeckend mit einer automatischen Brandmeldeanlage ausgerüstet. Die 
entsprechenden Druckknopfmelder sind an den Ausgängen ins Freie und in notwendigen 
Treppenräumen angebracht. 
 

 Das Gebäude ist mit Feuerlöschern nach Arbeitsstättenrichtlinie (ASR A2.2) „Maßnahmen 
gegen Brände“ ausgestattet, die vorzugsweise im Bereich der Flucht- und Rettungswege, 
Treppenräume, Flure und Ausgänge angebracht sind. 

 

 Eine frühzeitige Alarmierung der Betriebsangehörigen und der Nutzer ist über Hupen und 
Sirenen gewährleistet. 

 


